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Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- 

Speyerbach für das Haushaltsjahr 2026 

 

Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach hat auf Grund von § 

95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473) in Verbindung mit § 7Abs. 1 Nr. 4 des Landesgesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S.21), in der Sitzung am 17.12.2025 in Böhl- Iggelheim die 

Haushaltsatzung für das Jahr 2026 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat 

gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht (Schreiben vom 

25.02.2026, Az.: 1140-0001#2026/0016-0382 Ref_21). Die Haushaltssatzung wird hiermit wie folgt 

bekannt gemacht:  

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Festgesetzt werden:  

 

1. Im Ergebnishaushalt   

der Gesamtbetrag der Erträge auf   1.308.309 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.308.309 € 

das Jahresergebnis auf 0  

 

2. Im Finanzhaushalt  

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 € 
Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 840.000 € 
Summe der Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 840.000 € 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 0 € 
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
 

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite 

 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 

veranschlagt.  

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite wird auf 63.525 € festgesetzt. 

§ 5 Umlage 

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Umlage wird auf 1.195.280 € festgesetzt. Sie wird zu 

je 1/3 am 01. Februar, 01. Juli und 01. September des Jahres fällig. Soweit die Haushaltssatzung für das 

kommende Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht werden kann, sind zu den Fälligkeiten 

Abschlagszahlungen in gleicher Höhe zu leisten.  

 

 



§ 6 Sonderumlage/ Investitionsumlage 

Die Sonderumlage für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, gem. § 3 Abs. 2 der 

Verbandsordnung wird auf 120.000 € festgesetzt. Die Umlage wird entsprechend dem 

Verteilungsschlüssel für jede einzelne Investitionsmaßnahme berechnet. Sie wird vor Beginn der 

Maßnahme fällig. Als Investitionsumlage wird ein Betrag von 40.000 € festgesetzt. 

§ 7 Eigenkapital  

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2022 410.929 €, zum 31.12.2023 526.186 €, zum 

31.12.2024 473.744 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt unter 

Berücksichtigung der Planwerte 473.744 € und nach der Planung zum 31.12.2026 473.744 €.  

§8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben  

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 2 GemO 

liegen vor, wenn im Einzelfall 26.000 € überschritten sind.  

§ 9 Inkrafttreten 

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  

 

Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach 

Ludwigshafen, den 11.03.2026 

Gez. 

Pfannebecker 

Verbandsvorsteher  

 
Hinweise:  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V.m. §24 Abs. 

6 der Gemeindeordnung eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Erlass der Haushaltssatzung für deren 

Gültigkeit von Anfang an unbeachtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 

gegenüber dem Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach unter Bezeichnung des Sachverhalts der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

 

Der Haushaltsplan mit Anlagen liegt an sieben folgenden Werktagen nach der öffentlichen Bekanntmachung bei der 

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Europaplatz 5, Zimmer C 411, in Ludwigshafen/Rhein während der üblichen Dienstzeiten 

aus.  



Öffentliche Bekanntmachung 

 

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 des Gewässerzweck-

verbandes Rehbach- Speyerbach und Erteilung der Entlastung des Verbandsvorstehers  

Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes hat in Ihrer Sitzung am 17.12.2025 

den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 festgestellt. Dem Verbandsvorsteher und 

seinen Vertretern wurde für das Haushaltsjahr die Entlastung erteilt.  

Der Jahresabschluss mit Anhängen sowie der hierzu ergangene Prüfbericht liegen gem. § 114 

Abs. 2 der Gemeindeordnung an den sieben folgenden Werktagen nach dieser Bekanntma-

chung während der üblichen Dienstzeiten bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Europa-

platz 5, 67063 Ludwigshafen, Zimmer 411 zur Einsichtnahme aus.  

Ludwigshafen, den 12.03.2026 

Pfannebecker 

Verbandsvorsteher  



Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 des 

Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) 

 

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes 

Rehbach-Speyerbach vom 17.12.2025 stellt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als 

zuständige Errichtungsbehörde gem. § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Landesgesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl S 476), 

zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21) die 11. 

Änderung der Verbandsordnung des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach fest:  

 

Artikel I 

 

Die Aufstellung über die Verteilung der Umlage (Kostenverteiler gem. § 11 Abs. 1 der 

Verbandsordnung) wird entsprechend der Anlage 1 zu dieser Verordnung geändert. 

 

Artikel II 

 

Die Änderung der Verbandsordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. 

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Az.: 1103-001#2026/0002-0382 Ref_21 

54290 Trier, den 25.02.2026 

Im Auftrag gez. Martin Schulte  



Anlage 1 1 (Stand: 11. Änderung der Verbandsordnung)

Kostenverteiler gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung

Klasse - 1 2 - 3 4 - -

Gewässer-Ordnung 2 2 2 3 3 3 Gesamt- Anteil an 

Gewässerstrecke in km insges. Ortslage Freilage insges. Ortslage Freilage index Gesamt-

Index 21 17 9 5 kosten in %

Speyer

Woogbach 3,81 3,03 0,79

Speyerbach 2,35 1,82 0,53

Summe 6,16 4,84 1,32

Indexzahl 101,68 22,37 124,05 6,42

Stadt Ludwigshafen

Rehbach 2,81 2,81

Rehbachdeiche 3,00 3,00

Viertelbach 1,07 1,07

Summe 5,81 0,00 5,81 1,07 0,00 1,07

Indexzahl 0,00 98,80 0,00 5,35 104,15 5,39

Rhein-Pfalz-Kreis

Woogbach 5,30 2,55 2,74

Speyerbach 7,01 2,06 4,95

Rehbach 14,38 4,35 10,03

Rehbachdeiche 4,10 4,10

Summe 30,78 8,96 21,82

Indexzahl 188,14 370,92 559,06 28,92

Schifferstadt

Floßgraben (Golfplatz) 0,89 0,89

Kirchenschlaggraben 1,07 1,07

Neugraben 2,64 2,64

Ranschbach 6,77 6,77

Riedgraben (Golfplatz) 1,39 1,39

Böhlgraben 4,81 4,81

Muldengraben 0,48 0,48

Quodgraben 1,17 1,17

Blößegraben 1,25 1,25

Summe 20,47 0,00 20,47

Indexzahl 0,00 102,33 102,33 5,29

Limburgerhof

Ranschbach 2,13 2,13

Böhlgraben (Hungergraben) 1,95 1,95

Summe 4,08 0,00 4,08

Indexzahl 0,00 20,40 20,40 1,06

Neuhofen

1,05 1

Summe 1,05 0,00 1,05

Indexzahl 0,00 5,25 5,25 0,26

Verbandsgemeinde

Römerberg-Dudenhofen

Rottwiesengraben / Flußgr. 1,48 1,48

Altwiesengraben 5,76 5,76

Hainbach 5,89 2,04 3,85

Modenbach 2,96 2,96

Summe 16,09 2,04 14,05

Indexzahl 18,37 70,25 88,62 4,58



Anlage 1 2 (Stand: 11. Änderung der Verbandsordnung)

Kostenverteiler gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandsordnung

Klasse - 1 2 - 3 4 - -

Gewässer-Ordnung 2 2 2 3 3 3 Gesamt- Anteil an 

Gewässerstrecke in km insges. Ortslage Freilage insges. Ortslage Freilage index Gesamt-

Index 21 17 9 5 kosten in %

Böhl-Iggelheim

Bruchgraben 4,79 4,79

Böhlgraben 2,61 2,61

Steinbach 2,34 2,34

Landwehrgraben / Neugraben 1,31 1,07 0,24

Wieselgraben 2,34 2,34

Zwerggraben 1,49 1,49

Sendlingraben / Steinbach 0,45 0,34 0,11

Kandelgraben 2,43 2,43

Summe 17,75 1,40 16,35

Indexzahl 12,62 81,75 94,36 4,88

Kreis Bad Dürkheim

Speyerbach 7,59 3,85 3,74

Rehbach (alt) 4,36 0,81 3,55

Rehbach (neu) 3,65 3,65

Summe 15,60 4,66 10,94

Indexzahl 97,80 185,98 283,78 14,68

Haßloch

Landwehrgraben 5,94 1,43 4,51

Waldgraben 7,37 7,37

Schachtelgraben 2,45 2,45

Sendlingraben 2,23 2,23

Feldgraben 2,00 2,00

Rehbach (alt 3. Ord.) 2,60 2,60

Kandelgraben 3,08 3,08

Summe 25,66 1,43 24,24

Indexzahl 12,85 121,18 134,03 6,93

Neustadt

Rottwiesengraben / Flußgr.

Hörstengraben

Riedgraben

Kropsbach

Schlittgraben

Floßbach 0,70 0,70

Speyerbach 16,46 9,54 6,92

Rehbach 4,86 0,51 4,34

Erbsengraben

Mußbächel

Kanzgraben

Polengraben

Summe 22,02 10,76 11,26 0,00 0,00 0,00

Indexzahl 225,88 191,45 0,00 0,00 417,33 21,59

Kontrolle 100,00


